
Inhaltsverzeichnis

BAND la

A. Bankwesengesetz

1. Bankwesengesetz (BWG) 1993
Verordnungen zum Bankwesengesetz:
1/1. CRR-Begleitverordnung
1 /2. Kreditinstitute-Risikomanagementverordnung
1/3. Mündelsicherheitsverordnung
1/4. Reservenmeldungsverordnung
1/5. Verordnung der FMA über die Anlage zum Prüfungsbericht
1/6. Jahres- und Konzernabschluss-Verordnung
1/7. Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis-Verordnung
1/8. Stammdatenmeldungs-Verordnung 2016
1/9. Eigentümerkontrollverordnung 2016
1/10. Sonderkreditinstitute-Eigenmittelmeldeverordnung
1 /10a. Sonderkreditinstitute-Meldeverordnung
1/11. Kapitalpuffer-Verordnung 2021 - KP-V 2021
1/12. Parameterverordnung - Haftungen
1/13. Granuläre Kreditdatenerhebungs-Verordnung 2018

B. Eigenkapitaiverordnung CRR / Eigenkapitalrichtlinie CRD IV

2. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (CRR)

2/1. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 183/2014 der Kommission vom 20. Dezember 2013 zur
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen durch 
technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Berechnung der spezifischen und 
allgemeinen Kreditrisikoanpassungen

2/2. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 241/2014 der Kommission vom 7. Januar 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Eigenmittelanforde­
rungen an Institute

2/3. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 523/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, was eine enge 
Übereinstimmung zwischen dem Wert der gedeckten Schuldverschreibungen und dem 
Wert der Aktiva eines Instituts darstellt

2/4. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 525/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards zur Definition des Terminus „Markt“

2/5. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 526/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards für die Ermittlung eines Näherungswerts 
für die Risikoprämie und für die Bestimmung begrenzter kleinerer Portfolios für das 
Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung

2/6. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 528/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards für Nicht-Delta-Risiken von Optionen 
gemäß dem standardisierten Marktrisiko-Ansatz

http://d-nb.info/1235419606


2/7. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 529/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards für die Beurteilung der Wesentlichkeit 
von Erweiterungen und Änderungen des auf internen Beurteilungen basierenden 
Ansatzes und des fortgeschrittenen Messansatzes

2/8. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 602/2014 der Kommission vom 4. Juni 2014 zur 
Festlegung technischer Durchführungsstandards zur Erleichterung der Konvergenz 
der Aufsichtspraxis bezüglich der Anwendung zusätzlicher Risikogewichte gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates

2/9. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 625/2014 der Kommission vom 13. März 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards zur Präzisierung der Anforderungen, 
denen Anleger, Sponsoren, ursprüngliche Kreditgeber und Originatoren in Bezug auf 
Risikopositionen aus übertragenen Kreditrisiken unterliegen

2/10. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 945/2014 der Kommission vom 4. September 2014 
zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf relevante angemessen 
breit gestreute Indizes gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates

2/11. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1030/2014 der Kommission vom 29. September 
2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf einheitliche 
Formate und Daten für die Offenlegung der Werte zur Bestimmung global systemrele­
vanter Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates

2/12. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1187/2014 der Kommission vom 2. Oktober 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards zur Bestimmung der Gesamtrisikoposi­
tion gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe verbundener Kunden bei Geschäften 
mit zugrunde liegenden Vermögenswerten

2/13. Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute 
Beschluss der europäischen Zentralbank vom 2. Juli 2014 über die Lieferung der 
aufsichtlichen Daten an die Europäische Zentralbank, die von den beaufsichtigten 
Unternehmen gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission 
den nationalen zuständigen Behörden gemeldet werden (EZB/2014/29) 
(2014/477/EU)(mcÄ/ abgedruckt)
2014/908/EU: Durchführungsbeschluss der Kommission vom 12. Dezember 2014 über 
die Gleichwertigkeit der aufsichtlichen und rechtlichen Anforderungen bestimmter 
Drittländer und Gebiete für die Zwecke der Behandlung von Risikopositionen gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates/w/cA/ 
abgedruckt)
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/536 der Kommission vom 29. März 2019 zur 
Änderung des Durchführungsbeschlusses 2014/908/EU im Hinblick auf die Listen der 
Drittländer und Gebiete, deren aufsichtliche und rechtliche Anforderungen für die 
Zwecke der Behandlung von Risikopositionen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates als gleichwertig betrachtet werden (nicht 
abgedruckt)

2/15. Delegierte Verordnung (EU) 2015/585 der Kommission vom 18. Dezember 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards zur Präzisierung der Nach- 
schuss-Risikoperioden

2/17. Delegierte Verordnung (EU) 2015/1556 der Kommission vom 11. Juni 2015 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards für die Übergangsbehandlung von 
Beteiligungspositionen bei der Anwendung des IRB-Ansatzes

2/18. Durchführungsverordnung (EU) 2015/2344 der Kommission vom 15. Dezember 2015 
zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf Währungen mit 



begrenzter Verfügbarkeit liquider Aktiva gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates

2/19. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2016/1799 der Kommission vom 7. Oktober 2016 
zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Zuordnung 
der Bonitätsbeurteilungen des Kreditrisikos durch externe Ratingagenturen gemäß 
Artikel 136 Absatz 1 und Artikel 136 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates

2/20. Durchführungsverordnung (EU) 2016/100 der Kommission vom 16. Oktober 2015 zur 
Festlegung technischer Durchführungsstandards zur Spezifizierung des Verfahrens für 
gemeinsame Entscheidungen über Anträge auf bestimmte aufsichtliche Genehmigungen 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

2/21. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2016/101 der Kommission vom 26. Oktober 2015 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die vorsichtige 
Bewertung nach Artikel 105 Absatz 14

2/23. Durchführungsverordnung (EU) 2015/233 der Kommission vom 13. Februar 2015 zur 
Festlegung technischer Durchführungsstandards gemäß der Verordnung (EU) Nr.
575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Währungen, 
deren Zentralbankfähigkeit äußerst eng definiert ist

2/24. Delegierte Verordnung (EU) 2016/709 der Kommission vom 26. Januar 2016 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Voraussetzungen 
für die Anwendung der Ausnahmen bezüglich Währungen mit begrenzter Verfügbarkeit 
liquider Aktiva

2/25. Durchführungsverordnung (EU) 2016/1646 der Kommission vom 13. September 2016 
zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf Hauptindizes und 
anerkannte Börsen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wert­
papierfirmen (C/2016/5721)

2/26. Delegierte Verordnung (EU) 2017/72 der Kommission vom 23. September 2016 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards zur Präzisierung der Bedingungen für 
Genehmigungen zum Datenverzicht

2/27. Delegierte Verordnung (EU) 2017/208 der Kommission vom 31. Oktober 2016 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards im Hinblick auf zusätzliche Liquiditäts­
abflüsse für Sicherheiten, die aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedin­
gungen auf die Derivatgeschäfte eines Instituts benötigt werden

2/28. Delegierte Verordnung (EU) 2017/1230 der Kommission vom 31. Mai 2017 zur Ergän­
zung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards zur Spezifizierung der zusätzlichen objektiven 
Kriterien für die Anwendung einer günstigeren Liquiditätsabfluss- oder -zuflussrate 
bei grenzüberschreitenden, nicht in Anspruch genommenen Kredit- oder Liquiditätsfa­
zilitäten innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems

2/30. Delegierte Verordnung (EU) 2018/171 der Kommission vom 19. Oktober 2017 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards bezüglich der Erheblichkeitsschwelle 
für überfällige Verbindlichkeiten

2/31. Delegierte Verordnung (EU) 2018/728 der Kommission vom 24. Januar 2018 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards für Verfahren, nach denen Geschäfte 
mit in Drittländern niedergelassenen nichtfinanziellen Gegenparteien von der Eigenmit­
telanforderung für das CVA- Risiko ausgenommen werden können

2/32. Durchführungsverordnung (EU) 2018/815 der Kommission vom 1. Juni 2018 zur 
Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug 
auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenpar­
teien



2/33. Durchführungsverordnung (EU) 2015/2197 (DfVO Währungen) der Kommission vom 
27. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf 
eng verbundene Währungen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates
EZB-Kernkapitalbeschluss (Beschluss (EU) 2015/656 der Europäischen Zentralbank 
vom 4. Februar 2015 über die Bedingungen, unter denen Kreditinstitute gemäß Artikel 
26 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Zwischen- oder Jahresendgewinne dem 
harten Kernkapital (CETI) zurechnen dürfen (EZB/2015/4) (nicht abgedruckt) 
Beschluss (EU) 2015/839 der Europäischen Zentralbank vom 27. April 2015 zur 
Bestimmung der Kreditinstitute, die einer umfassenden Bewertung unterliegen 
(EZB/2015/21) (nicht abgedruckt)

2/34. Verordnung (EU) 2015/534 der Europäischen Zentralbank vom 17. März 2015 über 
die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen (EZB/2015/13) (FINREP Extension- 
VO)

2/35. Verordnung (EU) 2016/445 der Europäischen Zentralbank vom 14. März 2016 über 
die Nutzung der im Unionsrecht eröffneten Optionen und Ermessensspielräume 
(EZB/2016/4)

2/36. Verordnung (EU) 2016/867 der Europäischen Zentralbank vom 18. Mai 2016 über die 
Erhebung granulärer Kreditdaten und Kreditrisikodaten (EZB/2016/13) (Anacredit- 
VO)
Beschluss der europäischen Zentralbank vom 24. Februar 2014 über die Organisation 
von Vorbereitungsmaßnahmen für die Erhebung von granulären Daten zu Krediten 
durch das Europäische System der Zentralbanken (EZB/2014/6) (nicht abgedruckt) 
Beschluss der Europäischen Zentralbank vom 17. September 2014 über die Umsetzung 
der Trennung zwischen der geldpolitischen Funktion und der Aufsichtsfunktion der 
Europäischen Zentralbank (EZB/2014/39) (nicht abgedruckt)
Beschluss (EU) 2015/2218 der Europäischen Zentralbank vom 20. November 2015 zum 
Verfahren bei Ausnahmen für Mitarbeiter von der Annahme ihres wesentlichen 
Einflusses auf das Risikoprofll eines beaufsichtigten Kreditinstituts (EZB/2015/38) 
(nicht abgedruckt)

2/37. Verordnung (EU) 2018/1845 der Europäischen Zentralbank vom 21. November 2018 
zur Nutzung des gemäß Artikel 178 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 eröffneten Ermessensspielraums bei der Schwelle für die Beurteilung der 
Erheblichkeit überfälliger Verbindlichkeiten (EZB/2018/26)
Beschluss (EU) 2021/432 der Europäischen Zentralbank vom 1. März 2021 zur Änderung 
des Beschlusses (EU) 2017/1198 zur Meldung von Finanzierungsplänen von Kreditinsti­
tuten durch die nationalen zuständigen Behörden an die Europäische Zentralbank 
(EZB/2021/7) (nicht abgedruckt)

Beschluss (EU) 2021/490 der Europäischen Zentralbank vom 12. März 2021 über den 
Gesamtbetrag der jährlichen Aufsichtsgebühren für 2020 (EZB/2021/8) (nicht abgedruckt) 
Beschluss (EU) 2019/1376 der Europäischen Zentralbank vom 23. Juli 2019 zur Über­
tragung der Befugnis zum Erlass von Beschlüssen zur Nutzung des Europäischen Passes, 
zum Erwerb qualifizierter Beteiligungen und zum Entzug von Zulassungen von 
Kreditinstituten (EZB/2019/23) (nicht abgedruckt)

Beschluss (EU) 2019/1378 der Europäischen Zentralbank vom 9. August 2019 zur 
Änderung des Beschlusses EZB/2014/16 zur Einrichtung eines administrativen Über­
prüfungsausschusses und zur Festlegung der Vorschriften für seine Arbeitsweise 
(EZB/2019/27) (nicht abgedruckt)
Beschluss (EU) 2020/1015 der Europäischen Zentralbank vom 24. Juni 2020 zur 
Eingehung einer engen Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank und 
der E'h.'irapCKa HapojjHa GanKa (Bulgarische Nationalbank) (EZB/2020/30) (nicht 
abgedruckt)
Beschluss (EU) 2020/1016 der Europäischen Zentralbank vom 24. Juni 2020 zur 
Eingehung einer engen Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank und 
der Hrvatska narodna banka (EZB/2020/31) (nicht abgedruckt)
Beschluss (EU) 2020/1306 der Europäischen Zentralbank vom 16. September 2020 über 
den vorübergehenden Ausschluss bestimmter Risikopositionen gegenüber Zentralbanken 



aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße angesichts der COVID-19-Pandemie 
(EZB/2020/44) (nicht abgedruckt)
Beschluss (EU) 2020/1331 der Europäischen Zentralbank vom 15. September 2020 zur 
Ernennung der Leiter von Arbeitseinheiten für den Erlass von delegierten Beschlüssen 
über die Eignungsprüfung und zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 2017/936 
(EZB/2020/39) (nicht abgedruckt)
Beschluss (EU) 2020/1332 der Europäischen Zentralbank vom 15. September 2020 zur 
Ernennung der Leiter von Arbeitseinheiten für den Erlass von delegierten Beschlüssen 
über die Feststellung der Bedeutung der beaufsichtigten Unternehmen und zur Aufhe­
bung des Beschlusses (EU) 2017/937 (EZB/2020/40) (nicht abgedruckt)
Beschluss (EU) 2020/1333 der Europäischen Zentralbank vom 15. September 2020 zur 
Ernennung der Leiter von Arbeitseinheiten für den Erlass von delegierten Eigenmittelb- 
schlüssen und zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 2018/547 (EZB/2020/41) (nicht 
abgedruckt)
Beschluss 2020/1334 der Europäischen Zentralbank vom 15. September 2020 zur 
Ernennung der Leiter von Arbeitseinheiten für den Erlass von den im Rahmen nationaler 
Aufsichtsbefugnisse ergehenden delegierten Beschlüssen und zur Aufhebung des 
Beschlusses (EU) 2019/323 (EZB/2020/42) (nicht abgedruckt)
Beschluss (EU) 2020/1335 der Europäischen Zentralbank vom 15. September 2020 zur 
Ernennung der Leiter von Arbeitseinheiten für den Erlass von delegierten Beschlüssen 
zur Nutzung des Europäischen Passes, zum Erwerb qualifizierter Beteiligungen und 
zum Entzug von Zulassungen von Kreditinstituten und zur Aufhebung des Beschlusses 
(EU) 2019/1377 (EZB/2020/43) (nicht abgedruckt)

2/38. Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und 
zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (CRD IV)

2/39. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 524/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, welche Informationen 
die zuständigen Behörden von Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten einander zur 
Verfügung stellen müssen

2/40. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 527/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards zur Bezeichnung der Klassen von Instrumenten, 
die die Bonität eines Instituts unter der Annahme der Unternehmensfortführung 
angemessen widerspiegeln und die für eine Verwendung zu Zwecken der variablen 
Vergütung geeignet sind

2/41. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 530/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards, in denen für interne Ansätze zur Ermittlung 
spezifischer Risiken im Handelsbuch bedeutende Risikopositionen und Schwellen defi­
niert werden

2/42. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 604/2014 der Kommission vom 4. März 2014 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf technische Regulierungsstandards in Bezug auf qualitative und angemessene 
quantitative Kriterien zur Ermittlung der Mitarbeiterkategorien, deren berufliche 
Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil eines Instituts auswirkt

2/43. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1151/2014 der Kommission vom 4. Juni 2014 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, welche Angaben bei 
Ausübung des Niederlassungsrechts und des freien Dienstleistungsverkehrs zu übermit­
teln sind

2/44. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1152/2014 der Kommission vom 4. Juni 2014 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, wie für die Berech­
nung der Quote des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers der Belegen­
heitsort der wesentlichen Kreditrisikopositionen zu ermitteln ist



Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1222/2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards 
zur Festlegung der Methode zur Bestimmung global systemrelevanter Institute und zur 
Festlegung der Teilkategorien global systemrelevanter Institute (nicht abgedruckt) 

2/45. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 620/2014 der Kommission vom 4. Juni 2014 zur
Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf den Informationsaustausch 
zwischen den zuständigen Behörden von Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten 
gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates

2/46. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 650/2014 der Kommission vom 4. Juni 2014 zur 
Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format, den Aufbau, das 
Inhaltsverzeichnis und den Zeitpunkt der jährlichen Veröffentlichung der von den 
zuständigen Behörden gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates zu veröffentlichenden Informationen

2/47. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 710/2014 der Kommission vom 23. Juni 2014 zur 
Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Vorgehen bei der 
Beschlussfassung in Bezug auf gemeinsame Entscheidungen über institutsspezifische 
Aufsichtsanforderungen gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates

2/48. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/98 der Kommission vom 16. Oktober 2015 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der allgemeinen Bedingungen 
für die Arbeitsweise der Aufsichtskollegien

2/49. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2016/99 der Kommission vom 16. Oktober 2015 
zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Festsetzung 
der praktischen Arbeitsweise der Aufsichtskollegien gemäß der Richtlinie 2013/36/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates

2/50. Durchführungsverordnung (EU) 2016/2070 der Kommission vom 14. September 2016 
zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für Meldebögen, Begriffsbestim­
mungen und IT-Lösungen, die von Instituten für Meldungen an die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde und an zuständige Behörden gemäß Artikel 78 Absatz 2 der 
Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zu verwenden sind

2/51. Durchführungsverordnung (EU) 2017/461 der Kommission vom 16. März 2017 zur 
Festlegung technischer Durchführungsstandards für gemeinsame Verfahren, Formulare 
und Muster für den Konsultationsprozess zwischen den jeweils zuständigen Behörden 
bei dem geplanten Erwerb einer qualifizierten Beteiligung an einem Kreditinstitut 
gemäß Artikel 24 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates

2/52. Delegierte Verordnung (EU) 2018/959 der Kommission vom 14. März 2018 zur Ergän­
zung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Beurteilungsmethode, nach 
der die zuständigen Behörden Instituten die Verwendung fortgeschrittener Messansätze 
für operationelle Risiken gestatten

2/53. Durchführungsverordnung (EU) 2021/453 der Kommission vom 15. März 2021 zur 
Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 
besonderen Meldepflichten für Marktrisiken

2/54. Delegierte Verordnung (EU) 2021/598 der Kommission vom 14. Dezember 2020 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards für die Zuweisung von Risikogewichten 
für Spezialfinanzierungsrisikopositionen

2/55. Durchführungsverordnung (EU) 2021/637 der Kommission vom 15. März 2021 zur 
Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Offenlegung der in Teil 8 Titel 
II und III der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates genannten Informationen durch die Institute und zur Aufhebung der Durchfüh­
rungsverordnung (EU) Nr. 1423/2013 der Kommission, der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/1555 der Kommission, der Durchführungsverordnung (EU) 2016/200 der 
Kommission und der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2295 der Kommission



2/56. Durchführungsverordnung (EU) 2021/763 der Kommission vom 23. April 2021 zur 
Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 
2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die aufsichtli­
chen Meldungen und die Offenlegung der Mindestanforderung an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten

2/57. Delegierte Verordnung (EU) 2021/931 der Kommission vom 1. März 2021 zur Ergänzung 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch 
technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Methode zur Ermittlung der 
Derivategeschäfte mit einem oder mehreren wesentlichen Risikofaktoren für die Zwecke 
von Artikel 277 Absatz 5, der Formel für die Berechnung des Aufsichtsdeltas von Kauf­
und Verkaufsoptionen der Kategorie „Zinsrisiko“und der Methode zur Bestimmung 
eines Geschäfts als Kauf- oder Verkaufsposition im primären Risikofaktor oder im 
wesentlichsten Risikofaktor der betreffenden Risikokategorie für die Zwecke von Artikel 
279a Absatz 3 Buchstaben a und b des Standardansatzes für das Gegenparteiausfallrisiko 
Beschluss (EU) 2017/1198 der Europäischen Zentralbank vom 27. Juni 2017 zur Meldung 
von Finanzierungsplänen von Kreditinstituten durch die nationalen zuständigen 
Behörden an die Europäische Zentralbank (EZB/2017/21) (nicht abgedruckt) 
Beschluss (EU) 2017/1258 der Europäischen Zentralbank vom 5. Juli 2017 über die 
Übertragung von Beschlüssen zur Übermittlung vertraulicher statistischer Daten an 
den Einheitlichen Abwicklungsausschuss (nicht abgedruckt)
Beschluss (EU) 2017/760 der Europäischen Zentralbank vom 24. April 2017 über den 
Gesamtbetrag der jährlichen Aufsichtsgebühren für 2017 (EZB/2017/11) (nicht abge­
druckt)
Beschluss (EU) 2017/933 der Europäischen Zentralbank vom 16. November 2016 über 
einen allgemeinen Rahmen für die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen in Bezug 
auf Rechtsinstrumente im Zusammenhang mit Aufsichtsaufgaben (EZB/2016/40) (nicht 
abgedruckt)
Beschluss (EU) 2017/934 der Europäischen Zentralbank vom 16. November 2016 über 
die Übertragung von Beschlüssen über die Bedeutung der beaufsichtigten Unternehmen 
(EZB/2016/41) (nicht abgedruckt)
Beschluss (EU) 2017/935 der Europäischen Zentralbank vom 16. November 2016 zur 
Übertragung der Befugnis zum Erlass von Beschlüssen über die Eignungsprüfung und 
zur Prüfung der Eignungsanforderungen (EZB/2016/42) (nicht abgedruckt)

C. Sparkassen, Hypothekenbanken und Pfandbriefe

3. Bundesgesetz vom 24. Jänner 1979 über die Ordnung des Sparkassenwesens (Sparkas­
sengesetz - SpG)

4. Bundesgesetz über die Beaufsichtigung und den Betrieb von Bausparkassen (Bausparkas­
sengesetz - BSpG)

4/1. Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zum Bausparkassengesetz 
(Bausparkassengesetzverordnung - BSpkV)

5. Bundesgesetz vom 26. November 1969 zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der 
Österreichischen Postsparkasse (Postsparkassengesetz 1969)
Bundesgesetz über die Einbringung der Österreichischen Postsparkasse in eine Aktien­
gesellschaft (nicht abgedruckt)

6. Hypothekenbankgesetz (HypBG) 1899
6/1. Gesetz über die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher 

Kreditanstalten vom 21.12.1927 DRGB11 492 — Pfandbriefe
Verordnung über die Einführung des Hypothekenbankgesetzes und des Gesetzes über 
die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen öffentlichrechtlicher Kreditan­
stalten im Lande Österreich (nicht abgedruckt)



Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über Pfandbriefe und verwandten 
Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten vom 20. Dezember 1938 
(nicht abgedruckt)

6/2. Gesetz vom 27. Dezember 1905, betreffend fundierte Bankschuldenverschreibungen - 
FBSchVG

6/3. Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 
2019 über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht 
über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG 
und 2014/59/EU

6/4. Gesetz betreffend die gemeinsame Vertretung der Rechte der Besitzer von auf Inhaber 
lautenden oder durch Indossament übertragbaren Teilschuldverschreibungen und die 
bücherliche Behandlung der für solche Teilschuldverschreibungen eingeräumten Hypo­
thekarrechte (Kuratorengesetz)

6/5. Gesetz vom 5. December 1877, womit ergänzende Bestimmungen zu den Gesetzen vom 
24. April 1874 (R. G. Bl. Nr. 48 und 49), betreffend die Vertretung der Besitzer von 
Pfandbriefen oder von auf Inhaber lautenden oder durch Indossament übertragebaren 
Theilschuldverschreibungen erlassen werden (Kuratoren-Ergänzungsgesetz)


